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werden, geübte Arbeiter, zweckmäfsige Geräthe und Werkzeuge immer zur Verfügung
itehen. Bei einiger Ausdehnung des Unterhaltungsgebietes ift ein wohl eingerichteter
>>Bauhof« unentbehrlich. Die Bauleitung und Materialbefchaffung mufs einheitlich,
nach gleichen Grundfätzen betrieben werden; Steinforten und Steinformate, Holzarten
und fonl’cige Materialien dürfen nicht mehr wechfeln, als in den Strafsen- und Ver-
kehrsverhältniffen begründet ift, damit nicht Unterhaltung und Erfatz unnöthig er-
fchwert werden. Es il“c vom Uebel, wenn in derfelben Stadt Staats-, Provinzial—,
Gemeinde— und Privatlirafsen durch einander liegen und verfchiedenartig behandelt
werden. Die Ablöfung aller Strafsen oder wenigltens die Uebernahme der Unter—
haltung Seitens der Gemeinde Ptth lich in der Regel als dringendes Bedürfnis heraus,
welches je eher je beffer befriedigt werden follte.

Bei den Chauffirungen unterfcheidet man Flickarbeit an einzelnen Stellen und
gänzliche Erneuerung der Decke. Die erfiere wird möglichf‘c vermieden; die letztere
findet nach Bedürfnifs unter Wiederverwendung des vorher gefiebten Deckmaterials
flatt, und zwar unter Benutzung einer fchweren Walze (am bef’ten Dampfwalze) bei
beftändigem Feuchthalten der Strafse.

Die Unterhaltungsarbeit am Steinpflal‘cer zerfällt: in einzelne Ausbefferungen,
in Umpflal’cerungen und Neupflafterungen. Bei Ausbefferungen und Umpflal’terungen
wird die Sandbettung, abgefehen vom Grundbett (Beton, Steinfchlag, Kies), erneuert,
und die unbrauchbar gewordenen Steine werden entweder durch Behauen (Zurichten)
wieder verwendbar gemacht oder durch neue von entfprechender Befchaffenheit erfetzt.

Unter Umfiänden kom—
men bis 50 Procent
neue Steine zum Ge—

Fig. 65 7.
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die noch verwendboaren

alten Steine an andjcrer

Stelle zu verwertlhen.

Für das Aufbewalhren

‚ der Werkzeuge und

Geräthe bedarfes amfser

‚: dem Hauptlager auf

dem Bauhof verfc:hie-

dener verfehliefsbzarer

Räume in den Stadt-
theilen; find folche überirdifch nicht zu haben, fo bleibt nichts übrig, als fie under-
irdifch im Strafsenkörper an geeigneten Punkten anzulegen. Fig. 657 zeigt eiinen
folchen Werkzeugraum unter der Strafse aus Paris.

Die Afphaltf’crafsen bedürfen der anhaltenden Wartung, namentlich der bef’cändijgen
Befeitigung des Pferdedüngers, um das Schlüpfrigwerden der Oberfläche und das Aus-
gleiten der Pferde zu verhüten. Bei leichtem Regen mufs zu demfelben Zweccke
ein dünner Wurf fcharfen Sandes ausgebreitet werden; derfelbe if‘c entweder in offe1nen

 

Werkzeugraum unter der Straße zu Paris. — 1/125 n. Gr.


